
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Geld, Währung und Kredit
Schlagworte Kapitalmarkt
Akteure Widmer-Schlumpf, Eveline (bdp/pbd) BR EFD / CF DFF
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1989 - 01.01.2019

01.01.89 - 01.01.19ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Canetg, Fabio
Dürrenmatt, Nico

Bevorzugte Zitierweise

Canetg, Fabio; Dürrenmatt, Nico 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik:
Geld, Währung und Kredit, Kapitalmarkt, 2013 - 2015. Bern: Année Politique Suisse,
Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen
am 24.04.2024.

01.01.89 - 01.01.19ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Wirtschaft
1Geld, Währung und Kredit

1Kapitalmarkt

01.01.89 - 01.01.19 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
FINMA Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats

CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national

01.01.89 - 01.01.19 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Kapitalmarkt

Die eidgenössischen Räte berieten im Zuge der Behandlung der Lex USA zwei weitere
Geschäfte im Zusammenhang mit der Finma. Die Wirtschafts- und
Abgabekommissionen beider Räte forderten mittels zweier gleichlautender Motionen
den Bundesrat dazu auf, die Aufsichtsbehörde zur Verschärfung ihrer Enforcement
Policy im Bereich der Gewährserfordernis zu bewegen. Die Aufforderung sollte unter
Berücksichtigung der Unabhängigkeit der Finma erfolgen. Konkret wollten die Motionen
erreichen, dass vermehrt Berufsverbote für Bankmanager auf Basis von Art. 33
Finanzmarktaufsichtsgesetz ausgesprochen wurden. Thomas Aeschi (svp, ZG) verwies
auf formaljuristische Mängel der Motionen. Er argumentierte, dass der Bundesrat der
Finma keine direkten Vorschriften machen könne. Bundesrätin Widmer-Schlumpf
erachtete das Begehren ebenfalls als „nicht ganz einfach umsetzbar“. Trotz dieser
Bedenken wurden die Motionen sowohl im Nationalrat (mit 100 zu 83 Stimmen, gegen
den Willen von FDP und SVP) als auch im Ständerat (einstimmig) angenommen. 1

MOTION
DATUM: 18.06.2013
FABIO CANETG

Die 2009 von der FDP-Liberalen Fraktion eingereichte parlamentarische Initiative für
die schrittweise Abschaffung der Stempelsteuer wurde 2013 erstmals im Ratsplenum
behandelt. Im Jahre 2010 hatte die WAK-NR eine Aufteilung des Geschäfts erwirkt.
Dadurch wurde die Abschaffung der Stempelsteuer auf Eigenkapital unmittelbar
weiterverfolgt, während die Erarbeitung eines Entwurfs betreffend Abschaffung der
Stempelsteuer auf Versicherungsprämien und Abschaffung der Umsatzabgabe einer
kommissionsinternen Subkommission übertragen wurde. Die WAK-SR hatte 2011 diesem
Vorgehen zugestimmt und der Initiative Folge gegeben. Aufgrund der
Vernehmlassungsantworten (2012) hatte sich die Kommission des Erstrats (Nationalrat)
im Berichtsjahr entschieden, den Entwurf unverändert in die Räte zu bringen. In der
Frühjahrsession behandelte die Grosse Kammer das Geschäft. Befürworter aus dem
bürgerlichen Lager sprachen sich für die Abschaffung der Steuer aus, um die
Ungleichbehandlung von Fremd- und Eigenkapital zu eliminieren. Die Stempelabgabe
auf Fremdkapital war 2011 im Zuge der Grossbankenregulierung („too-big-to-fail“)
abgeschafft worden. Zudem erhofften sich die Anhänger dieser Lösung positive Effekte
auf die Wettbewerbsfähigkeit inländischer Firmen und eine Erhöhung der Attraktivität
des Finanzplatzes. Unter den Gegnern der Vorlage bemängelten vornehmlich jene aus
dem linken Lager die nicht kompensierten Einnahmeausfälle, die sie auf rund
CHF 240 Mio. bezifferten, weshalb sie für Nichteintreten plädierten. Eine zweite
Minderheit (CVP plus Ratslinke) forderte gemäss bundesrätlichem Vorschlag Eintreten
und Sistieren. Die Kommissionsmehrheit, die sich für Eintreten starkmachte, konnte
sich jedoch mit 126 zu 53 Stimmen gegenüber Minderheit 1 und mit 97 zu 88 Stimmen
gegenüber Minderheit 2 behaupten. In der Detailberatung wurde ein Antrag der
Ratslinken behandelt, der den Bundesrat in die Pflicht nehmen wollte, die durch
Abschaffung der Stempelabgabe auf Eigenkapital generierten Einnahmeausfälle innert
fünf Jahren zu kompensieren. Bundesrätin Widmer-Schlumpf verwies auf die
diesbezügliche Verantwortlichkeit und Kompetenz des Parlaments und setzte sich mit
den bürgerlichen Kräften gegen den entsprechenden Vorstoss ein. Der Antrag
scheiterte deutlich mit 119 zu 58 Stimmen, worauf die Vorlage in der
Gesamtabstimmung mit 120 zu 54 Stimmen angenommen wurde. In der kleinen Kammer
war die Behandlung der Vorlage deutlich weniger umstritten. Der Ständerat folgte in der
Wintersession ohne Gegenantrag der bundesrätlichen Argumentation, wonach die
Vorlage zu sistieren sei und eine Abschaffung der Stempelsteuer auf Eigenkapital
innerhalb der Vorlage zur Unternehmenssteuerreform III in Angriffe genommen werden
solle. Die Vorlage wurde somit für mindestens ein Jahr von der Agenda des Parlaments
genommen. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.12.2013
FABIO CANETG
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Die parlamentarische Initiative der FDP zur schrittweisen Abschaffung der
Stempelsteuer wurde 2014 erneut in den eidgenössischen Räten behandelt. Bereits
2010 (WAK-NR) und 2011 (WAK-SR) hatten sich die Wirtschafts- und
Abgabekommissionen der beiden Räte darauf geeinigt, die Initiative aufzuteilen. Seither
war ein Entwurf zur Abschaffung der Stempelabgabe auf Versicherungsprämien und zur
Abschaffung der Umsatzabgabe in einer Subkommission der WAK-NR hängig. Die
Emissionsabgabe auf Fremdkapital war daraufhin im Zuge der Grossbankenregulierung
(„too-big-to-fail“) 2011 abgeschafft worden. Damit verblieb einzig die Abschaffung der
Stempelabgabe auf Eigenkapital im Parlament pendent. Der Nationalrat hatte sich 2013
dazu entschieden, dieses Begehren zu unterstützen. Im Zweitrat war ein
entsprechender Antrag gar nicht erst gestellt worden. Der Ständerat hatte sich
(ebenfalls 2013) einstimmig dafür ausgesprochen, die Vorlage zu sistieren. Die
parlamentarische Initiative kam darauf am 19.3.14 erneut in den Nationalrat. Dort setzte
sich mitunter die Ratslinke für eine Sistierung der Vorlage ein. Der Finanzplatz habe
sich angemessen an der Finanzierung des Staates zu beteiligen, weshalb eine
Abschaffung der Steuer nicht angezeigt sei. Der Bundesrat beantragte die Sistierung
des Geschäfts. Er unterstütze die Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital
zwar inhaltlich, zöge es jedoch vor, diese im Rahmen der Unternehmenssteuerreform III
zu behandeln. Die zu erwartenden Steuerausfälle bezifferte Finanzministerin Widmer-
Schlumpf zum Zeitpunkt der Beratungen auf rund CHF 240 Mio. Die
Kommissionsmehrheit der WAK-NR erachtete diesen Betrag als verkraftbar. Es sei
deshalb nicht nötig, die Abschaffung der Emissionsabgabe innerhalb der
Unternehmenssteuerreform III zu behandeln. Die Abschaffung würde den Finanzplatz
Schweiz zeitnah aufwerten und dazu führen, dass Finanzgeschäfte wieder vermehrt in
der Schweiz abgewickelt würden. Zusammen mit vereinzelten Stimmen aus der
CVP/EVP-Fraktion sprachen sich SVP, FDP, GLP und BDP für das Begehren aus. Damit
entschied die Grosse Kammer mit 103 zu 78 Stimmen bei 3 Enthaltungen für Festhalten.
Im Ständerat  waren es in der Sommersession (17.6.14) ebenfalls die bürgerlichen
Parteien, die sich für eine Annahme der Initiative aussprachen. Sie fürchteten, dass die
Abschaffung der Stempelabgabe auf Eigenkapital in der Unternehmenssteuerreform III
„zwischen Stuhl und Bank“ (Karin Keller-Sutter, fdp, SG) fallen würde, weshalb das
Projekt ausserhalb der Grossreform vorangetrieben werden sollte. Bundesrätin
Widmer-Schlumpf bekräftigte erneut, dass die Regierung einen entsprechenden
Abschaffungsantrag in der Unternehmenssteuerreform III vorsehen werde und
wiederholte ihr Argument, wonach es nicht sinnvoll sei, einzelne Teile der
Unternehmenssteuerreform ausserhalb dieses Gesamtkontextes zu beraten. Sie
überzeugte damit die Mehrheit der Kantonsvertreter/innen (21 zu 12 Stimmen für die
Kommissionsmehrheit), wodurch die parlamentarische Initiative endgültig sistiert
wurde. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2014
FABIO CANETG

In der Sommersession 2015 gelangte eine Änderung des Bundesgesetzes über die
Verrechnungssteuer – angeregt durch eine parlamentarische Initiative Gasche (bdp,
BE) – in den als Erstrat fungierenden Nationalrat. Die Änderung griff die wichtigste
Forderung dieses Vorstosses, die 30-tägige Frist, die berechtigten Unternehmen
gewährt wird, um mittels einer Meldung die Erstattung der Verrechnungssteuern bei
konzerninternen Dividendenzahlungen zu umgehen, als Ordnungsfrist zu definieren,
auf. Unternehmungen, die diese Frist nicht einhielten, sollten damit nicht wie bisher ihr
Anrecht auf Nutzung dieses Meldeverfahrens verlieren und die Verrechnungssteuer
samt Verzugszinsen bezahlen müssen, sondern weiterhin vom Meldefahren Gebrauch
machen können und nur mit einer Ordnungsbusse  sanktioniert werden. Zudem
beinhaltete der Gesetzesentwurf eine Klausel, womit die neu definierten Regeln
rückwirkend bis Anfang 2011 Anwendung finden sollten. Von Seiten der Grünen und der
SP formierte sich in Form eines Minderheitsantrages Widerstand gegen diesen
Gesetzesentwurf. Nationalrat Schelbert (gp, LU) argumentierte, die unbefristete
Möglichkeit der Nachmeldung stelle die Funktion der Verrechnungssteuer als
Sicherungssteuer infrage. Weiter wurde die Wirkung von Ordnungsbussen von maximal
CHF 5000, denen oftmals  Verrechnungssteuerbeträge in Millionenhöhe
gegenüberstanden, in Zweifel gezogen. Ebenso kritisiert wurde die im Gesetzesentwurf
enthaltene Rückwirkungsklausel. Dadurch werde, so das links-grüne Lager, eine
unnötige Ungleichbehandlung zugunsten jener Fälle geschaffen, die erst nach 2011
behandelt worden sind. Des Weiteren fürchtete sich die linke Ratsseite vor allfälligen
Einnahmeausfällen, die laut der Verwaltung rund CHF 600 Mio. betragen würden. Die
Linke zeigte sich einzig dazu bereit, die bisher geltende Meldefrist von 30 Tagen auf 90
Tage zu verlängern. Obwohl sich auch die Landesregierung in Person von Bundesrätin
Widmer-Schlumpf für die entsprechenden Minderheitsanträge und damit gegen die
Definition der Meldefrist als Ordnungsfrist und die Rückwirkungsklausel aussprach,

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.12.2015
NICO DÜRRENMATT
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waren diese im Rat chancenlos. Die bürgerliche Ratsmehrheit setzte sich durch und
stimmte der Änderung des Verrechnungssteuergesetzes mit 126 zu 60 Stimmen klar zu. 
Auch in der kleinen Kammer sorgten Rückwirkungsklausel und die gesetzliche Definition
der 30-tägigen Meldefrist als eine Ordnungsfrist für erhebliche Diskussionen, wobei
Argumentationen und Parteienstruktur der beiden Lager weitestgehend jenen im
Nationalrat entsprachen. Während der Ständerat in der Frage des Charakters der
Meldefrist mit der grossen Kammer einig ging und diese Frist als eine Ordnungsfrist
definierte, sprachen sich die Standesvertreter bezüglich Rückwirkungsklausel gegen
den Willen des Nationalrats aus und verzichteten auf die Einsetzung einer solchen.
Damit gelangte das Geschäft zur Differenzbereinigung erneut in den Nationalrat. 
Da sich grosse und kleine Kammer primär in der Frage einer Rückwirkungsklausel
uneinig waren, dominerte dieser Aspekt die neuerliche Debatte im Nationalrat. Die
bürgerliche Seite stellte sich erneut auf den Standpunkt, dass die bis anhin erhobenen
Verzugszinsen dem Staat nicht zustehen würden und somit eine rückwirkende
Gesetzesänderung angebracht sei. Das links-grüne Lager, unterstützt von Bundesrätin
Widmer-Schlumpf, befürchtete hingegen negative Konsequenzen in Form von zu
erwartenden Einnahmeausfällen und ungerechtfertigten Privilegien für vom
Meldeverfahren profitierende Unternehmungen und meldete überdies auch
rechtsstaatliche Bedenken an, da es die vom Bundesgericht definierten Bedingungen
für eine Rückwirkung als nicht erfüllt erachtete. Der Nationalrat liess sich davon jedoch
nicht von seinem Entschluss abbringen und beharrte auf der Einführung der
Rückwirkungsklausel, womit er den Ball erneut dem Ständerat zuspielte. 4

1) Mo. 13.3450 (WAK-NR): AB NR, 2013, S. 491 ff. Mo. 13.3410 (WAK-SR): AB SR, S. 1028 ff.
2) BBl, 2013, S. 1107 ff.; AB NR, 2013, S. 365 ff.; AB SR, 2013, S. 1065 f.
3) AB NR, 2013, S. 365 ff.; AB NR, 2014, S. 418 ff.; AB SR, 2013, S. 1065 f.; AB SR, 2014, S. 611 f.; BBl, 2013, S. 1107 ff.
4) AB NR 2015, S. 1099 ff.; AB NR 2015, S. 2059 ff.; AB SR 2015, S. 1024 ff.; NZZ, 21.11.15
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